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Bei Grundstücksverkäufen durch die Gemeinde Alfter ist der Schutz von Baumbestand, der der 

Baumschutzsatzung unterliegt, bei allen Verfahrensschritten zu berücksichtigen. Bei jeder 

Ratsbeteiligung sind dahingehende Informationen vollumfänglich darzulegen und 

verwaltungsseitige Ermessensausübung umfassend zu dokumentieren. 

Insbesondere sind Anzahl und Art der zu schützenden Bäume auf dem Grundstück in der 

Sitzungsvorlage aufzuführen. Es ist zudem darzustellen, inwieweit diese durch den Verkauf des 

Grundstücks oder die damit verbundene zukünftige Nutzung gefährdet sind sowie welche 

vertraglichen Regelungen in diesem Zusammenhang im Kaufvertrag abgeschlossen 

werden sollen. 
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